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Satzung der Stadt Offenburg über öffentliche Bekanntmachungen 
 
vom Gemeinderat beschlossen am 24.06.2002 
 
 
 

Satzung über öffentliche Bekanntmachungen 
 
 

§ 1 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
Soweit gesetzliche Vorschriften nichts anderes bestimmen, ergehen öffentliche 
Bekanntmachungen der Stadt Offenburg durch Einrücken in das „Offenblatt“, Amtsblatt der 
Stadt Offenburg. 
 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzungsänderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung der Stadt Offenburg über „Öffentliche 
Bekanntmachungen“ vom 16. Februar 1998 außer Kraft. 
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